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TRANSPORT + LOGISTIK

Jetzt wird also mit der Überar-
beitung der Gefahrgutbeauf-

tragten-Verordnung ernst ge-
macht. Das ist durchaus sinnvoll
und grundsätzlich zu begrüßen.
Nachdem das RID/ADR die we-
sentlichen Bestimmungen aus
der ehemals rein deutschen GbV
und der darauf folgenden EU-
Regelung übernommen haben
und diese Bestimmungen jetzt
auch für den Binnenschiffsver-
kehr gelten, kann Deutschland
tatsächlich für den nationalen
Bereich abspecken. 

Dass der Luftverkehr aus
dem Geltungsbereich der natio-
nalen Verordnung herausge-
nommen werden soll, ist aus
meiner Sicht auch sinnvoll, da
dieser Verkehrsträger über die
strengsten Schulungsanforde-
rungen (einschließlich der not-
wendigen Prüfungen) verfügt.
Bei vielen Betrieben der verla-
denden Wirtschaft wird trotzdem
auch in Zukunft ein klassischer
Gefahrgut-Beauftragter notwen-
dig sein, da die Gefahrgüter in
der Regel ja nicht am Flughafen
produziert werden, sondern im
Zulauf der Verkehrsträger
„Straße“ eingeschaltet werden
muss und dieser ja die Bestel-
lung eines Gbs vorsieht. 

Worüber man aber durchaus
diskutieren kann, sind die Aus-
nahmeregelungen vom Gel-
tungsbereich der GbV. Derzeit ist
eine Änderung der bisherigen
Ausnahmetatbestände nicht an-
gedacht. Hier soll also alles
beim Alten bleiben. Transporte
unter Anwendung der zahlrei-
chen Befreiungstatbestände sol-
len auch zukünftig nicht zur Be-
stellung eines Gefahrgut-Beauf-
tragten führen. In diesem Punkt
bin ich mit dem Entwurf der
überarbeiteten Verordnung nicht
ganz einverstanden. Meine ei-
gene Erfahrung aus der Vergan-
genheit zeigt, dass die meisten
Fehler in der Vorschriftenhand-
habung, die in die Zuständigkeit
des Versenders bzw. Auftragge-
bers fallen, bei denjenigen Kun-
den auftreten, die man als „Ge-
legenheitsversender“ bezeich-
nen kann und die Gefahrgut
eigentlich auch nur in sehr klei-
nen Mengen, meist unter An-
wendung der Regelungen nach
1.1.3.6, versenden. 

Nun sind aber die Befreiungs-
tatbestände des RID/ADR/ADN
in der Regel an meist sehr un-
klar definierte Bedingungen ge-
knüpft, die aber wiederum eine
genaue Kenntnis eben dieser

Bedingungen erfordern. Dass
diese Kenntnisse in den Unter-
nehmen tatsächlich vorhanden
sind und diese speziellen Bedin-
gungen eingehalten werden, ist
doch eigentlich Sinn und Zweck
der Gefahrgut-Beauftragten-
Verordnung. 

Wie problematisch die An-
wendung der Ausnahmeregelun-
gen ist, wird dadurch deutlich,
dass es immer noch sog. „Sach-
verständige“ auf dem Markt gibt,
die reinen Frachtführern auch
heute noch erzählen, dass die
alte 50 t-Regelung immer noch

uneingeschränkt gilt, ohne den
bereits seit Jahren vorhandenen
Zusatz „ in Erfüllung betriebli-
cher Aufgaben“ und „für den Ei-
genbedarf“ zu berücksichtigen
(und zu verstehen). Es wäre also
aus meiner Sicht durchaus sinn-
voll, die Befreiungsmöglichkei-
ten von der Bestellpflicht eines
Gefahrgut-Beauftragten noch
einmal zu hinterfragen und ent-
sprechend strenger zu fassen.
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